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V e r o r d n u n g 
 
 
Gemäß §§ 43 Abs. 1 b, 44 und in Verbindung mit § 94 b Abs. 1 lit. b der 
Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960, in der derzeit geltenden Fassung, 
werden anlässlich eines Faschingsumzuges im Ortsbereich Hörtendorf, für die 
Dauer der gemäß §§ 82 und 83 der zitierten Straßenverkehrsordnung mit Bescheid 
vom 31.1.2012, BGB – SR 10/2012/RK, bewilligten Veranstaltung, folgende 
straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt: 
 
 

- § 1 - 
 
Am Samstag, den 18.2.2012 wird in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und ca. 16:00 Uhr 
bzw. nur auf die Dauer des Vorbeimarsches des Faschingsumzuges, für 
nachstehende Straßenzüge, ein „ Fahrverbot “ mit dem Zusatz „ ausgenommen 
Festzugsteilnehmer “, angeordnet. 
 
Umzugsstrecke: 
Sammelstelle / Start:  
Busumkehrschleife Hörtendorf - entlang der Hörtendorfer Straße - Schülerweg - 
Limmersdorfer Straße - Endstation Gasthaus „ Siegi´s Bierhof „ – Auflösung 
 
 

- § 2 - 
 
Diese Verordnung ist durch das Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 Ziffer 1 mit 
Zusatz der StVO kundzumachen. Sie tritt mit der Aufstellung dieses Zeichens in Kraft. 
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- § 3 - 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden von der Bundespolizeibehörde Klagenfurt 
am Wörthersee, gemäß § 99 Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 
in der derzeit geltenden Fassung, geahndet. 
 
        

Für den Bürgermeister: 
            Der Sachbearbeiter: 
 

( König ) 


